
 
 
Fragebogen Reproduktionsmedizin 
Assistierte Reproduktion und Insemination  

 

Versicherungsnehmer/Antragsteller:  
 

Niedergelassen seit:   
 
Welche Untersuchungen/Eingriffe werden durchgeführt?     ambulant    ambulant mit OP 
                                                                                                      ambulant und stationär 
 
 Zyklusmonitoring (Kontrolle des Zyklus durch Ultraschalluntersuchung und Hormonbestimmung)  

 Hormonbehandlung (Regulierung des Hormonhaushaltes, Stimulation der Eibläschenreifung) 

 Inseminationen – Samenübertragung IUI / ITI - intrauterine, intratubare Insemination 
     (Einbringen von aufbereiteten Spermien in die Gebärmutter oder in den Eileiter) 

 In-vitro-Fertilisation / IVF mit Embryonentransfer / ET (Extrakorporale Befruchtung) 

 ICSI (Intracytoplasmatische Spermieninjektion) (Injektion einer Samenzelle in die Eizelle - mit ET) 

 TESE / MESA / PESA  
    (testicular sperm extraction, microsurgical epididymal sperm aspiration, perkutane epididymale permienaspiration) 

    (operative Spermiengewinnung aus dem Hoden/Nebenhoden) 

 Transfer von Ei- und Samenzellen in den Eileiter (GIFT) 

 Kryokonservierung (Tiefgefrierung von Samen und Vorkern-Eizellen) 
    Samenbank? Verwendung von Fremdsamen? 

 ‚assisted hatching’  (Lasereröffung der Embryoschale im Uterus) 

 Labordiagnostik: 

 Vitalitätsprüfung von Ei- und Samenzellen 
 PID - Präimplantationsdiagnostik (in Deutschland verboten) 
 Polkörperchendiagnostik 

 Sonstiges: _______________________________________________________________ 

Operative Eingriffe: 
 
 Laparoskopien / Laparotomien 
 Hysteroskopie 
 Eileiteroperationen 
 Operative Behandlung von PCOS – polyzystische Ovarien 
 Refertilisierungsoperation nach Sterilisation 
 
Der Leiter der Praxis oder Einrichtung muss Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe sein und über die 
fakultative Weiterbildung „gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin“ verfügen. In der 
Praxis oder Einrichtung müssen folgende Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden sein:  

Endokrinologie der Reproduktion, Gynäkologische Sonographie, Operative Gynäkologie, Reproduktions-
biologie mit dem Schwerpunkt der In-vitro-Kultur, Andrologie.  
Die Praxis oder Einrichtung muss über eine Genehmigung zur Durchführung von Maßnahmen der 
künstlichen Befruchtung durch eine zuständige Stelle nach § 121a SGB V verfügen. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung einer 
vorvertraglichen Anzeigepflicht 
 
 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen 
wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 

 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine Anzeigepflicht verletzt wird? 
 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, 
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, 
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. 
 

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht uns der 
Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  Bei 
einer Lebensversicherung haben Sie Anspruch auf die Auszahlung eines ggf. vorhandenen Rückkaufswertes. 
 

2. Kündigung 
 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei einer 
Lebensversicherung wandelt sich der Versicherungsvertrag dann in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern die dafür 
vereinbarte Mindestversicherungsleistung erreicht wird. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 

3. Vertragsänderung 
 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 

4. Ausübung unserer Rechte 
 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir 
unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 


